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Diese der Verbesserung des internationalen Schutzes betreuungsbedürftiger Erwachsener gewidmete 

Konferenz schloss sich an die informelle Sitzung des Rates ‚Justiz und Inneres’ an, auf der das Thema 

erstmals angesprochen worden war. Angesichts der zunehmend mobileren alternden Bevölkerung Europas 

geht es hier um eine gesellschaftliche Herausforderung, die nach Antworten verlangt, welche den Zielen der 

Union zum Schutz ihrer Bürger gerecht werden.   

 
Die von Pascale Fombeur, der Leiterin für zivile und rechtliche Angelegenheiten, und von Pr. Hugues 

Fulchiron, dem Präsidenten der Universität Jean Moulin-Lyon III, eingeleitete Konferenz fand vor Vertretern 

der Mitgliedstaaten, vor französischen und ausländischen Richtern, Verantwortlichen französischer 

Vormundschaftsverbände und Vertretern der Rechtsberufe statt. 

 
Sie wurde mit der Vorführung eines vom Justizministerium gedrehten Films eröffnet, welcher zeigt, mit 

welchen Schwierigkeiten französische Vormundschaftsrichter bei der Bearbeitung ihrer 

grenzüberschreitenden Akten zu kämpfen haben.   

 
Siri Tellier, Demographin und Direktorin im Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, stellte die 

Herausforderungen dieser Thematik in Bezug auf die soziodemographische Entwicklung in Europa vor.   

 
Vertreter der vier übrigen Mitgliedstaaten der Union (Deutschland, Spanien, Großbritannien, Tschechische 

Republik), größtenteils Richter, befassten sich im Anschluss mit der Problematik des internationalen 

Schutzes Erwachsener in ihrem jeweiligen Land. 

 
Diese Beiträge führten zu einer Diskussion, aus welcher sich die Notwendigkeit effizienter 

Zusammenarbeitsinstrumente ergab.   

 

Die erste Phase dieser Zusammenarbeit besteht im Beitritt zur Haager Konvention vom 13. Januar 2000 

über den internationalen Schutz Erwachsener, die dank der Ratifizierung durch Frankreich am  18. 
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September am 1. Januar 2009 in Kraft treten wird. Professor Lagarde, der Autor des die Konvention 

erläuternden Berichts, legte deren Philosophie dar und erklärte sie in groben Zügen.   

 

Hans Van Loon, Generalsekretär der Haager Konferenz über internationales Privatrecht, Salla 

Saastamoinen für die Generaldirektion ‘Justiz, Freiheit, Sicherheit’ der Europäischen Kommission  und Jan 

Kleijssen, Europarat-Direktor für die Festsetzung von Normen, betonten anschließend, wie wichtig es sei, die 

Synergien zwischen den verschiedenen, sich für dieses Thema interessierenden internationalen Einheiten 

zu nutzen. Svend Danielsen, Experte beim Europarat, stellte besonders die 1999 vom Europarat 

ausgesprochene Empfehlung vor, die die neue Gesetzgebung in mehreren europäischen Ländern 

beeinflusste.   

 

Am abschließenden, für die Gemeinschafts- und internationalen Institutionen repräsentativen runden Tisch   

wurden - insbesondere in Anwesenheit von Antonio Lopez Isturiz White, dem für einen Initiativbericht des 

Parlaments zum Thema zuständigen Europaparlamentarier und von  Kees Blankman, einem Experten des 

Europarats sowie von Rednern des Fachbereichs (Vormundschaftsrichter, Notar, Verantwortlicher der 

Vormundschaftsverbände) - Wege für kommende unerlässliche Arbeiten aufgezeigt.    

 
Die Diskussionen gingen mit Beiträgen von Miglena Tacheva, der bulgarischen Justizministerin, Jacques 

Barrot, dem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, und Rachida Dati, der französischen 

Justizministern, zu Ende. „Der Grad der Zivilisiertheit und Menschlichkeit einer Gesellschaft lässt sich an der 

Art und Weise ablesen, in der sie die schwächsten ihrer Mitglieder achtet und unterstützt“, so die Ministerin. 

Sie betonte die Dringlichkeit einer internationalen Strategie in dieser Frage, welche auch den Bürgern den 

Nutzen des gemeinsamen europäischen Hauses vor Augen führen würde.   
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